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A n fra g e 

R&yonsiuopektoren ZUD Rcvicr-
inspektor bei der Bundespolizei 

Bei deI' ist Cf:l üblI eh, daß 

G2nÖs.:rr;;c:ri c:t:.'C',,/Ol1.sj,Yl:::poktcrc11 bei Errei.c heIl. cles60. J.e'bons jahres, 
T:l2.ch Qincr }CUl';::Jon I'rüfung d.n:cch die örtLiche )::icnstbehöl'de zum 

GendaDDerier~vicrin8pektor befördert werden. Dasselbe ist auch bei 
der Österx'üichischcn Zollwache der ]:"all. 

Diese Mögliohkeit vor Pensions eintritt noch eine Beförderüng zu 
erreichen, ist für Beamte, welche ,die Chargenschule nicht besuchten 
uuf Grund der Länge der Diens't~eit, vor allem durch die erworbene 
Dienstpraxis, in jeder Weise gerechtfertigt. 

:Die Ö.sten::·cichisehe l)l1ndespoli7,ei bildet von dieser üblichen Praxis 

eine Ausnahme. 

Die untcrfer'Ligten Abgeordneten richten dah~ an Sie, Herr Bundesministc' 
folgende 

A n fra g e 

1) Warum bildet die Bundespolizei gegenüber den anderen K5rperschnften 
, c 

der Exekutive eine A~snah3e? 
, 

2) 111erclcn ,sie, Herr Bur~dc sr:1:i.ni ster, ,dafür sorgen, daß auch der Bundes·· 
polizei die selben Kcnditionen einßer~umt werden? 

3) Wenn ja: wann ist mit einer solchen Regelung zu rechnen? 
-----\. 

r rl-"'; "Cl't " '.1 ,~ ... ; ren? l.)i.-'_ V . V.~AQ""'Ü • ,. 
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